
 

 
  U-Bahn U 6:  Oranienburger Tor 
  S-Bahn S1, S2, S3, S7: Friedrichstraße 
  Straßenbahn M 1 

__ 

__ 

 

 

  
 
Gemeinsamer Bundesausschuss 
Gutenbergstraße 13 
10587 Berlin 
 

 

 

 

 

vorab per Fax: 030 - 275838105 
 

 
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 21. April 2022  
hier: Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie:  
  Anpassung der Verhältniszahl für Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 21. April 2022 über eine 

Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie wird nicht beanstandet. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Der mit Schreiben vom 7. Juli 2022 zur Prüfung gemäß § 94 SGB V vorgelegte Beschluss über eine 

Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie weicht insofern von dem am 21. April 2022 vom 

Plenum gefassten Beschluss ab, als er die ursprünglich vorgesehenen redaktionellen 

Änderungsbefehle nicht mehr enthält. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aus Gründen der 

Transparenz wird der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) daher gebeten, den Beschluss in der 

dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegten Fassung auf der Internetseite des G-BA zu 

veröffentlichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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